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RS OGH 1996/3/13 3Ob130/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1996

Norm

EO §352

Rechtssatz

Über den Auftrag zur Depurierung der zu versteigernden Liegenschaft darf erst entschieden werden, wenn die

Versteigerungsbedingungen festgestellt wurden und damit vor allem über den Ausrufspreis entschieden wurde.

Entscheidungstexte

3 Ob 130/95

Entscheidungstext OGH 13.03.1996 3 Ob 130/95
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